
 „Ich bin der gute Hirt; ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich“ (Joh 10,14) 
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Hauptstrasse 26, 3860 Meiringen / Tel. 033 971 14 55 / E-Mail: kath.sekr.meiringen@bluewin.ch 

 

 

 

 

Reglement über die Entschädigung von Kirchgemeinderäten  
Kommissionen und Mitarbeiter 

 
Amtsentschädigungspauschale für Ressortleiter/in - Jahresentschädigung 
 
Ressort Präsidiales  CHF 2’500.00 
Vize-Präsident:in  CHF 1'500.00 
Ressort Kommunikation  CHF 1’500.00 
Ressort Immobilien Meiringen  CHF 1’500.00 
Ressort Immobilien Brienz  CHF 1’500.00 
Ressort Immobilien Hasliberg  CHF 1’500.00 
Ressort Personelles  CHF 1’500.00 
Stellvertreter:in Personelles  CHF    750.00 
 
Verschiedene Entschädigungen Kirchgemeinderat 
 
Tagessitzungen  Tagespauschale CHF   250.00 
Halbtagessitzungen Halbtagespauschale CHF   125.00 
Abendsitzung inkl. Kirchgemeinderat CHF     80.00 
 
Ansatz ausserhalb von Sitzungen max. 8 Std. /Tag CHF/Std. 35.00 
Für die ausgeführten Arbeiten und Aufwände ausserhalb von Sitzungen, wird ein separates  
Abrechnungsformular verwendet (max. 8 Std./Tag, Ansatz CHF/Std. 35.00), sofern die Einsätze  
nicht vom Arbeitgeber vergütet werden. 

 
 
Kommissionen / Arbeitsgruppen 
 
Mitglieder einer Kommission oder Arbeitsgruppe erhalten pro Sitzung CHF 60.00 
 
 
Reise- und übrige Spesen Kirchgemeinderat und Mitarbeiter 
 
Kilometerentschädigung ausserhalb Wohngemeinde CHF/ km 0.70 
(ausgenommen sind KGR- und Kommissionssitzungen sowie Kirchgemeindeversammlungen) 
 
Bahnbillette 2. Klasse  mit Quittung 
 
Verpflegungskosten  mit Quittung 
 
 
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Oberhasli-Brienz 
 
Die Präsidentin     Die Sekretärin 
 
 
Michaela Schade     Rosa Mattia 
 
 
Das Reglement über die Entschädigung von Kirchgemeinderäten, Kommissionen und Mitarbeiter, wurde von der 
Kirchgemeindeversammlung am 24.11.2022 genehmigt. Dieses Reglement tritt ab 01.01.2022 in Kraft und ersetzt das Reglement über die 
Entschädigung von Kirchgemeinderäten und Kommissionen vom 01.01.2011 und gilt als Anhang des Organisationsreglementes. 


